
 
Benutzungs- und Hausordnung für das Evang. Gemeindehaus der Christuskirche 
Eislingen 
 
1. Präambel 

 

Sämtliche Räume des Gemeindehauses dienen in erster Linie den Zwecken der Evang. 
Kirchengemeinde Christuskirche Eislingen (nachfolgend: Kirchengemeinde). Bei allen 
Veranstaltungen ist zu berücksichtigen, dass es sich hier um ein kirchliches Gebäude 
handelt und die Veranstaltung dem kirchlichen Auftrag nicht entgegenstehen darf. Um 
das Gemeindehaus der gesamten Gemeinde zu öffnen, wurde die folgende Benutzungs- 
und Hausordnung erstellt, die einen möglichst reibungslosen Umgang möglichst vieler 
Gruppen vereinfachen soll. Die Kirchengemeinde bittet, diese Benutzungs- und Haus-
ordnung in diesem Sinne aufzunehmen und zu befolgen. 
 

2. Zulassung der Benutzung 
 

Einzelne oder mehrere näher bezeichnete Räume können von folgenden 
Personenkreisen benutzt werden: 
a) Gruppen der Kirchengemeinde über die jeweiligen Gruppenleiter 
b) Gemeindeglieder der Kirchengemeinde für persönliche Familienfeiern 
c) Gemeinnützige und kirchliche Vereine, die der Kirchengemeinde nahestehen 
 
Bei Anmietungen durch Personen gem. Ziffer 2 b) und c) kann immer nur eine 
Veranstaltung zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. 
 
Folgende Veranstaltungen können nicht abgehalten werden: 

• kommerzielle Veranstaltungen 

• parteipolitische Veranstaltungen 

• Veranstaltungen mit Zielen, die mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar sind. 
 

3. Aufsicht und Verwaltung 
 

Das Gemeindehaus wird von der Kirchengemeinde verwaltet. Die laufende Beaufsichti-
gung der Benutzung gem. Ziffer 2 a) ist unter der Verantwortung des Pfarrers/der 
Pfarrerin und des Kirchengemeinderats Aufgabe der Hausverwaltung. Die Beaufsichti-
gung der Benutzung gem. Ziffer 2 b) und c) ist unter der Verantwortung der vom 
Kirchengemeinderat eingesetzten Beauftragten.  
 
Der Veranstalter ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich, 
dazu gehören insbesondere die Vorschriften des Versammlungsgesetzes, des 
Jugendschutzgesetzes, der polizeilichen Umweltschutzverordnung, GEMA-Rechte, 
Vermeidung von Lärmbelästigung und Ruhestörung. 
 

4. Antragstellung 
 
Für die Anmietung von einzelnen oder mehreren näher bezeichneten Räumen ist ein 
schriftlicher Antrag mit einer Frist von mindestens 2 Monaten und für Personen gem. 
Ziffer 2 b) und c) höchstens 6 Monaten vor der Veranstaltung beim Gemeindebüro 
einzureichen. Ausgenommen von diesen Fristen sind Veranstaltungen zu Beerdigungen. 
Antragsformulare sind beim Gemeindebüro zu erhalten. 
 
Bürozeiten Gemeindebüro: Di, Do. Fr, 9    Uhr – 11 Uhr 
     Di  16  Uhr – 18 Uhr 
Telefon:    07161 920 190 20 
Email:    gemeindebuero@christuskirche-eislingen.de  
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Der Antrag muss folgendes enthalten: 

• Art, Inhalt und Zweck der Veranstaltung 

• Datum, Beginn und Dauer der Veranstaltung 

• räumlicher Umfang 

• ungefähre Teilnehmerzahl 
 

Über die Genehmigung eines Antrags auf Anmietung des Gemeindehauses entscheidet 
nach Prüfung das Gemeindebüro. Bei Abschluss des Mietvertrages ist die Miete zu 
bezahlen sowie eine Kaution in Höhe von € 50,- zu hinterlegen. 
 

5. Nutzungsüberlassung 
 

a) Anmietungen des Gemeindehauses sind während der großen Sommerferien 
ausgeschlossen. 

b) Sofern eine Veranstaltung durch eine kirchliche Gruppe stattfindet, sind in diesem 
Zeitraum keine weiteren Veranstaltungen möglich (Ausnahme: Veranstaltungen im 
Rahmen von Beerdigungen) 

c) Für Veranstaltungen gem. Ziffer 2 b) u. 2c) werden die Räume samstags von 
10.00 Uhr bis sonntags 9.00 Uhr zugelassen. Eine Ausdehnung dieser Zeiträume ist 
nicht möglich. Die Veranstaltungen müssen bis spätestens 22 Uhr beendet sein. 

d) Für Veranstaltungen im Rahmen von Beerdigungen werden die Räume montags bis 
freitags von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zugelassen. Eine Ausdehnung dieser Zeiträume 
ist nicht möglich. 

e) Im Gemeindehaus gilt ein generelles Rauchverbot. 
f) Speisen dürfen ausschließlich in der Küche zubereitet werden. 
g) Der Flügel im großen Saal darf nicht versetzt oder als Ablage benutzt werden und ist 

ausschließlich von Befugten Personen zu benutzen. 
h) Die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes sind einzuhalten (siehe auch 

Ziffer 3). 
i) Störender Lärm ist mit Rücksicht auf die Nachbarschaft innerhalb und außerhalb des 

Gebäudes zu unterlassen. 
j) Die Schlüsselübergabe erfolgt durch die Beauftragte an den Mieter nur gegen 

Empfangsquittung. Der Mieter hat außerdem zu bestätigen, dass er mit dem 
Schlüssel keinen Missbrauch ausübt. 

k) Heizungs- und Lüftungseinrichtungen sind nur durch die Hausverwaltung zu 
bedienen. 

l) Der Veranstalter hat darauf zu achten, dass die Räume und ihre Einrichtung 
schonend behandelt und alle Beschädigungen unterlassen werden. Veränderungen 
in den Räumen (z. B. das Benageln, Bekleben und Bemalen der Wände oder 
Fußböden innen und außen) dürfen nur im Einvernehmen mit der Beauftragten 
vorgenommen werden. Alle während einer Veranstaltung verursachten 
Beschädigungen an den Räumen oder Einrichtungen sind der Beauftragten bei der 
Übergabe zu melden. 

m) Über die ganze Zeit der Benutzung obliegt dem Veranstalter die Pflicht zur 
Überwachung einer ausreichenden Räumung und Sicherung der Zugänge von 
Schnee und Eis und der sonstigen Verkehrssicherungspflicht. Er haftet für alle aus 
der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht entstehenden Schäden. 

n) Der Telefonanschluß ist bei der Benutzung gem. Ziffer 2 b) und c) nicht verfügbar. 
o) Bei Zuwiderhandlung in einem oder mehreren Punkt(en) ist die Beauftragte 

ermächtigt, die Veranstaltung sofort abzubrechen. Der Mietpreis verfällt hierbei in 
vollem Umfang an die Kirchengemeinde. 
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p)  Das Mitbringen beweglicher Elektrogeräte und Verlängerungskabel ist untersagt, da 
unsere beweglichen Geräte turnusgemäß elektrotechnisch geprüft werden. Bei 
Verstößen durch Mitbringen eigener beweglicher Elektrogeräte sowie 
Verlängerungskabel, kann die Gemeinde bei Schäden jeglicher Art keinerlei Haftung 
übernehmen und die Mieter haften selbst. 

q) Bitte benützen Sie die ausgeschilderten Parkplätze. Das Parken im Hof zwischen 
Kirche und Gemeindehaus ist nur zum Be- und Entladen erlaubt. 

 
 
6. Übergabe der Räume 
 

a) Die Räume werden von der Beauftragten zu Beginn des Mietzeitraumes dem Mieter 
übergeben. Sie gelten als ordnungsgemäß übergeben, wenn nicht unverzüglich 
Mängel geltend gemacht werden. Die Rückgabe der Räume erfolgt am Ende des 
Mietzeitraumes an die Beauftragte. Dabei wird festgestellt, ob durch die Benutzung 
irgendwelche Schäden verursacht worden sind und das Inventar noch vollständig ist. 

b) Räume, Flure, Küche und Toiletten sind in ordentlichem Zustand, sauber und 
aufgeräumt zu übergeben. 

c) Tische und Stühle sind sauber und gemäß des Aufstellungsplanes aufzustellen. 
d) Für die Entsorgung des Abfalls hat der Mieter Sorge zu tragen. Die Müllbehälter des 

Gemeindehauses stehen hierfür nicht zur Verfügung. 
 

7. Mietvertrag 
 
Nach Abschluss des Mietvertrags bezahlt der Mieter die Benutzungsgebühr und 
hinterlegt eine Kaution in Höhe von € 50,-. Der Mieter verpflichtet sich zur Beachtung der 
Benutzungs- und Hausordnung durch Unterschrift auf dem Mietvertrag. Der Mieter hat 
die Räume selbst herzurichten und zu bestuhlen. 
 

8. Haftung 
 

a) Der Mieter haftet für alle Schäden, die der Kirchengemeinde durch die Benutzung der 
Räume entstehen. Die Kosten für Reparatur, Ersatz usw. durch Beschädigungen hat 
der Mieter zu tragen. 

b) Die Benutzung der Räume geschieht auf eigene Gefahr. Seitens der 
Kirchengemeinde erfolgt die Überlassung ohne jegliche Gewährleistung. 

c) Für abhanden gekommene und liegengebliebene Gegenstände übernimmt die 
Kirchengemeinde keine Haftung. Dies gilt auch für die vom Mieter eingebrachten 
Gegenstände. 

d) Aus sicherheitstechnischen Gründen ist bei allen Veranstaltungen die Garderobe zu 
benutzen, der Garderobendienst ist vom Mieter zu übernehmen. Eine Haftung für in 
der Garderobe zurückgelassene Gegenstände wird nicht übernommen. 

e) Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 

9. Allgemeines 
 
Mitglieder des Kirchengemeinderates sowie die Hausverwaltung haben jederzeit Zutritt 
zu den Veranstaltungen sowie Weisungsbefugnis gegenüber dem Mieter. 
 
Von der Benutzungs- und Hausordnung abweichende Sonderregelungen sind 
ausschließlich vom Kirchengemeinderat zu genehmigen. 
 

10. Inkrafttreten 
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Diese Benutzungsordnung tritt am 01.03.2013 in Kraft. 
 
 

 
Beschluss des Kirchengemeinderats Christuskirche Eislingen vom 23.01.2013. 


